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Nach dem Barometer des Ifo-Instituts sinkt das Weltwirtschaftsklima von 16,5 auf nur noch 2,9 Punkte. Um die Stim-
mung in der Branche kümmert sich 'mi': L'Oréal kauft Naturkosmetik-Hersteller Logocos  Gema wirft weitere 
Fallen aus  Kylie Jenner wird mit Kosmetik die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. – Doch zunächst, verehrte 
Leserin, geehrter Leser, heißt es, beim E-Commerce einmal quer zu denken:

retipalm — Ohne Internet-Distribution geht es auch
„Wie oft muss der Wecker eigentlich noch klingeln, bis der 
inhabergeführte Fachhandel aufwacht? Online geht es doch 
nur noch um den niedrigsten Preis. Die grassierende Rabatti-
tis mündet jedoch in einer unheilvollen Spirale: Alles verliert 
seinen Wert, die Wirtschaftlichkeit geht den Bach runter, Ar-
beitsplätze und Existenzen geraten in Gefahr. Es gehört mitt-
lerweile zum Tagesgeschäft, dass Kundin oder Kunde mit ge-
zücktem Smartphone am Regal stehen und Preisvergleiche 
durchführen. Unsicherheit bei der Kundschaft, Frust bei den 
Händlern – das ist nicht unser Weg!“

Mit diesen Worten kommentiert Horst Müller, CEO reti-
palm/Waldalgesheim, die Tendenz in der Branche, beim 
Verkauf von Prestige-Kosmetik verstärkt auf den E-Com-
merce zu setzen. Mit Zalando/Berlin rückte erneut ein 
Internet- Riese auf den Markt (s. PK 31/18). Im März erwei-
terten die Berliner das Sortiment ihres Online-Shops durch 
Beauty-Produkte. Seit Ende Juli ist Zalando in Berlin Mit-
te mit der sogenannten Beauty Station auch stationär am 
Start (s. PK 6, 13, 20/18). 

Es ist der Trend, auch beratungsintensive Pflege-Produkte 
über das Netz verkaufen zu wollen. Douglas/Düsseldorf und 
Sephora/Düsseldorf setzen seit langem auf den E-Com-
merce, weil er kostengünstiger als ein breites Filialnetz er-
scheint. Douglas stellt sich mit der inzwischen auch kartell-
rechtlich abgesegneten Übernahme von parfumdreams.de 
online noch breiter auf (s. PK 31/18). Durch die parallele 
Positionierung der beiden Marken douglas.de und  
parfumdreams.de fährt der Marktführer eine Zwei-
Marken-Strategie und dürfte gerade mit der Neuerwer-
bung einen preisaggressiven Kurs einschlagen. 

Alle Augen im Markt sind derzeit digital, möchte man mei-
nen. Nachdem Online-Riese Notino durch ein Joint-Venture 
mit Mußler Beauty/Stuttgart schon mit der ersten Filiale 
von Mußler Beauty by Notino am Markt der Prestige-Kos-
metik ist, könnte möglicherweise sogar Amazon eine Parfü-
merie eröffnen. Der US-Onlinehändler plant auch Laden-
geschäfte für den deutschen Markt. „Das ist keine Frage 
des Ob, sondern des Wann“, erklärte Deutschland-Chef Rolf 

Kleber Anfang des Jahres vollmundig (s. PK 01-02/18). 
Nachdem es für Amazon beispielsweise durch die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs derzeit in Sachen 
Prestige-Kosmetik alles andere als rund läuft, könnten sich 
stationäre Geschäfte auch in diesem Segment als Rettungs-
anker erweisen, vorausgesetzt, die Kriterien für eine Autori-
sierung werden erfüllt, was angesichts der auf Masse abzie-
lenden Geschäftsphilosophie zu bezweifeln ist.

Es bleibt die Frage, ob das Internet überhaupt die richtige Ver-
triebsform für den Verkauf hochwertiger Düfte und Pflege- 
Produkte ist. Neben einem entsprechenden Umfeld, das nach 
wie vor virtuell schwer herzustellen ist, verlangen diese Arti-
kel nämlich ein haptisches Erleben und eine erstklassige Be-
ratung durch ausgebildetes Personal. Für Horst Müller ist da-
her der Vertriebsweg E-Commerce keine Option:

„Hautgesundheit ist nicht rabattfähig. Deshalb setzen wir auf 
die Beratungskompetenz und Qualität der Dienstleistung des 
inhabergeführten Fachhandels und verzichten auf eine Online- 
Distribution. In unseren Partnergeschäften nehmen von uns 
gut ausgebildete Verkäuferinnen 
und Kosmetikerinnen die Haut in 
Augenschein, Kundinnen und Kun-
den können alle Produkte in die 
Hand nehmen, auf der Haut spüren 
und erfahren, welche Pflege optimal für die eigene Haut ist. So 
bindet man Kunden und sichert Arbeitsplätze. Der Zukunfts-
preis der beauty alliance ist für uns Anerkennung und An-
sporn zugleich, diesen Weg konsequent fortzuführen.“

'mi'-Fazit: Auf E-Commerce kann keiner mehr verzichten, 
der bei seinen Kunden sein will, vernimmt man landauf und 
landab. Das ist ein Allgemeinplatz, der in dieser absoluten 
Form nicht richtig ist. Es kommt darauf an, welchen Kun-
denkreis ein Anbieter als Zielgruppe für seine Marke defi-
niert hat. Auf die Distribution über den Internet-Handel zu 
verzichten, wie retipalm es tut, ist ein interessanter Ansatz, 
sich von den stark vorverkauften Pflege-Marken zu unter-
scheiden. Einen Vorteil hat der stationäre Handel jedenfalls: 
Der Mensch sehnt sich nach persönlicher Beratung. Wer die-
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se in höchster Qualität leisten kann, wird zu den Gewinnern 
zählen. Daher sollten Parfümerie-Inhaber ihre Kernkompe-

tenz ausbauen, die vielfach aus der Dienstleistung rund um 
die pflegende Kosmetik besteht. 

L'Oréal übernimmt Logocos Cosmetics
Neuer Eigentümer von Logocos/Salzhemmendorf wird 
L'Oréal. „Diese Transaktion ermöglicht es den Logocos-
Marken, den Herausforderungen des sich wandelnden Natur-
kosmetikmarktes selbstbewusst zu begegnen und ihre Spitzen-
positionen weiter auszubauen“, heißt es aus Salzhemmendorf. 
Zu Logocos zählen die Marken Logona, Santé, Heliotrop, 
Fitne und 'Ihre Klassiker' mit Pflegeprodukten für Gesicht 
und Körper, Best-Aging-Produkten, einem kompletten Make- 
up-Sortiment, Haarpflege, einer breiten Auswahl an natürli-
chen Pflanzenhaarfarben und ausgewählten Gesundheitspro-
dukten. Nahezu alle Produkte sind 
biozertifiziert und entsprechen so-
mit den strengen Qualitätskriterien 
für zertifizierte Naturkosmetik. Sie enthalten ausschließlich 
Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis sowie Extrakte und Öle aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Logocos Naturkosmetik 
beschäftigt rund 340 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 lag der 
Umsatz in Deutschland und anderen europäischen Ländern 
bei 59 Mio. €. Damit sind die Niedersachsen keineswegs  
einer der kleinen deutschen Kosmetik- Anbieter. Logocos-
Vorstand Dirk Höfer führt aus: 

„Logocos bringt die einzigartige Expertise eines weltweiten 
Pioniers der Naturkosmetik in die L'Oréal Gruppe ein. 40 Jah-
re, nachdem der Heilpraktiker Hans 
Hansel im Jahr 1978 den Grund-
stein der Logocos AG gelegt hat, 
schlagen wir nun mit dem Eigentü-
merwechsel ein neues richtungweisendes Kapitel einer der 
größten Erfolgsgeschichten der Naturkosmetik auf.“

'mi'-Fazit: Auch wenn die üblichen kartellrechtlichen Ge-
nehmigungsprozesse noch durchlaufen werden müssen, 
scheint die Absegnung der Transaktion  wahrscheinlich. Mit 
Logocos ist L'Oréal in Deutschland, quasi dem Mutterland der 
Naturkosmetik, bei der Markensuche fündig geworden. Diese 
Herkunft dürfte sich als Plus in Markenaufbau und Endver-
braucher-Kommunikation erweisen. Allerdings dürfte L'Oréal 
sicherlich ein bis zwei Jahre brauchen, um die Markenwelten 
auf Vordermann zu bringen. Mit der Finanzkraft des Welt-
marktführers sollte das möglich sein. Zudem ist davon auszu-
gehen, dass die Internationalisierung der Logocos-Marken vor-
angetrieben wird, was weitere Umsatzpotenziale heben wird.

Gema — Gilt das Zahnarzt-Urteil auch für den  
Parfümerie-Fachhandel?
„Ich habe mal Fragen zur Musik-Nutzung im Geschäft“, kontak-
tiert uns ein Fachhändler aus Sachsen und schildert: „Ich hatte 
das wegen der Gema bisher meist vermieden, 
man las ja immer mal darüber ... Jetzt sagte 
mir ein Kollege, dass es wohl kein Problem 
sei, Hintergrundmusik laufen zu lassen, da ja 
nur eine geringe Anzahl von Leuten das über- 
haupt hört. Er macht das auch und hat keine 
Probleme. Ich habe Links gefunden, die beide Richtungen der 
Auslegung zulassen. Was ist nun richtig, können Sie helfen?“

Die Berieselung des Kunden lädt in der Regel zu einer län-
geren Verweildauer im Geschäft ein. Dabei muss die Musik 
nicht zwingend aus dem Radio kommen, sondern kann auch 
reihum auf der Lieblings-CD einer Mitarbeiterin sein, die sie 
für diesen Tag mitgebracht hat. Nach § 15 Abschnitt 3 Urheber-
rechtsgesetze ist eine Musikwiedergabe allerdings lizenz-
pflichtig, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öf-
fentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, 
der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder 
mit den anderen Personen, denen das Werk wahrnehmbar 
gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden 
ist. Eine private Geburtstagsfeier fällt daher nicht darunter. 

Im Übrigen gibt es zu dem, was „zur öffentlichen Wahrneh-
mung bestimmt“ ist, verschiedene Rechtsauffassungen. Das 
Amtsgericht Erfurt nahm dies nicht an bei Radiomusik in 

einem Nebenraum eines Fahrradladens (Urt. vom 25.1.2002, 
Az.: 28 C 3559/01). Die Kunden würden sie lediglich zufällig 
wahrnehmen. Diese Ansicht teilen jedoch nicht alle Gerichte. 
Anders sah es etwa das Amtsgericht Kassel (Urt. vom 
14.10.1999, Az.: 432 C 152/99). Danach müsse der Betriebs-
inhaber ständig darauf achten, dass das eingeschaltete 
Radiogerät keinesfalls im Verkaufsraum zu hören ist. 
Deshalb müsse eine Verbindungstür ständig geschlossen sein 
bzw. nach dem Öffnen sofort wieder geschlossen werden. Es 
ist also ein Glücksspiel, wie wohlgesonnen der Richter ist, 
wenn Sie es auf einen Prozess ankommen lassen. Entspre-
chend unterschiedlich sind die Fundstellen im Netz, die Ihr 
Kollege entdeckt hat. 

Große Beachtung findet ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (Az.: C-135/10) im Falle eines italienischen 
Zahnarztes. Dort verneinte er eine Gebührenpflicht, weil kei-
ne unbestimmte und aus recht vielen bestehende Anzahl von 
Personen die Musikwiedergabe höre. In der Folge entschied 
auch der Bundesgerichtshof (BGH, Az.: I ZR 14/14) in ei-
nem Zahnarzt-Fall gegen eine Pflicht zur Gema-Zahlung. Zu 
der Frage, ob sich daraus nunmehr ableiten ließe, dass gene-
rell für die Nutzung von Radiosendungen oder sonstiger Mu-
sik als Hintergrundmusik keine Vergütung an die Gema bzw. 
andere Rechteinhaber zu entrichten ist, äußerte seinerzeit 
Dr. Kerstin Bäcker, Fachanwältin für Urheber- und Medi-
enrecht, gegenüber der 'markt intern'-Redaktion 'Mittel-
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Nach dem Barometer des Ifo-Instituts sinkt das Weltwirtschaftsklima von 16,5 auf nur noch 2,9 Punkte. Um die Stim-
mung in der Branche kümmert sich 'mi': L'Oréal kauft Naturkosmetik-Hersteller Logocos  Gema wirft weitere 
Fallen aus  Kylie Jenner wird mit Kosmetik die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. – Doch zunächst, verehrte 
Leserin, geehrter Leser, heißt es, beim E-Commerce einmal quer zu denken:

retipalm — Ohne Internet-Distribution geht es auch
„Wie oft muss der Wecker eigentlich noch klingeln, bis der 
inhabergeführte Fachhandel aufwacht? Online geht es doch 
nur noch um den niedrigsten Preis. Die grassierende Rabatti-
tis mündet jedoch in einer unheilvollen Spirale: Alles verliert 
seinen Wert, die Wirtschaftlichkeit geht den Bach runter, Ar-
beitsplätze und Existenzen geraten in Gefahr. Es gehört mitt-
lerweile zum Tagesgeschäft, dass Kundin oder Kunde mit ge-
zücktem Smartphone am Regal stehen und Preisvergleiche 
durchführen. Unsicherheit bei der Kundschaft, Frust bei den 
Händlern – das ist nicht unser Weg!“

Mit diesen Worten kommentiert Horst Müller, CEO reti-
palm/Waldalgesheim, die Tendenz in der Branche, beim 
Verkauf von Prestige-Kosmetik verstärkt auf den E-Com-
merce zu setzen. Mit Zalando/Berlin rückte erneut ein 
Internet- Riese auf den Markt (s. PK 31/18). Im März erwei-
terten die Berliner das Sortiment ihres Online-Shops durch 
Beauty-Produkte. Seit Ende Juli ist Zalando in Berlin Mit-
te mit der sogenannten Beauty Station auch stationär am 
Start (s. PK 6, 13, 20/18). 

Es ist der Trend, auch beratungsintensive Pflege-Produkte 
über das Netz verkaufen zu wollen. Douglas/Düsseldorf und 
Sephora/Düsseldorf setzen seit langem auf den E-Com-
merce, weil er kostengünstiger als ein breites Filialnetz er-
scheint. Douglas stellt sich mit der inzwischen auch kartell-
rechtlich abgesegneten Übernahme von parfumdreams.de 
online noch breiter auf (s. PK 31/18). Durch die parallele 
Positionierung der beiden Marken douglas.de und  
parfumdreams.de fährt der Marktführer eine Zwei-
Marken-Strategie und dürfte gerade mit der Neuerwer-
bung einen preisaggressiven Kurs einschlagen. 

Alle Augen im Markt sind derzeit digital, möchte man mei-
nen. Nachdem Online-Riese Notino durch ein Joint-Venture 
mit Mußler Beauty/Stuttgart schon mit der ersten Filiale 
von Mußler Beauty by Notino am Markt der Prestige-Kos-
metik ist, könnte möglicherweise sogar Amazon eine Parfü-
merie eröffnen. Der US-Onlinehändler plant auch Laden-
geschäfte für den deutschen Markt. „Das ist keine Frage 
des Ob, sondern des Wann“, erklärte Deutschland-Chef Rolf 

Kleber Anfang des Jahres vollmundig (s. PK 01-02/18). 
Nachdem es für Amazon beispielsweise durch die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs derzeit in Sachen 
Prestige-Kosmetik alles andere als rund läuft, könnten sich 
stationäre Geschäfte auch in diesem Segment als Rettungs-
anker erweisen, vorausgesetzt, die Kriterien für eine Autori-
sierung werden erfüllt, was angesichts der auf Masse abzie-
lenden Geschäftsphilosophie zu bezweifeln ist.

Es bleibt die Frage, ob das Internet überhaupt die richtige Ver-
triebsform für den Verkauf hochwertiger Düfte und Pflege- 
Produkte ist. Neben einem entsprechenden Umfeld, das nach 
wie vor virtuell schwer herzustellen ist, verlangen diese Arti-
kel nämlich ein haptisches Erleben und eine erstklassige Be-
ratung durch ausgebildetes Personal. Für Horst Müller ist da-
her der Vertriebsweg E-Commerce keine Option:

„Hautgesundheit ist nicht rabattfähig. Deshalb setzen wir auf 
die Beratungskompetenz und Qualität der Dienstleistung des 
inhabergeführten Fachhandels und verzichten auf eine Online- 
Distribution. In unseren Partnergeschäften nehmen von uns 
gut ausgebildete Verkäuferinnen 
und Kosmetikerinnen die Haut in 
Augenschein, Kundinnen und Kun-
den können alle Produkte in die 
Hand nehmen, auf der Haut spüren 
und erfahren, welche Pflege optimal für die eigene Haut ist. So 
bindet man Kunden und sichert Arbeitsplätze. Der Zukunfts-
preis der beauty alliance ist für uns Anerkennung und An-
sporn zugleich, diesen Weg konsequent fortzuführen.“

'mi'-Fazit: Auf E-Commerce kann keiner mehr verzichten, 
der bei seinen Kunden sein will, vernimmt man landauf und 
landab. Das ist ein Allgemeinplatz, der in dieser absoluten 
Form nicht richtig ist. Es kommt darauf an, welchen Kun-
denkreis ein Anbieter als Zielgruppe für seine Marke defi-
niert hat. Auf die Distribution über den Internet-Handel zu 
verzichten, wie retipalm es tut, ist ein interessanter Ansatz, 
sich von den stark vorverkauften Pflege-Marken zu unter-
scheiden. Einen Vorteil hat der stationäre Handel jedenfalls: 
Der Mensch sehnt sich nach persönlicher Beratung. Wer die-
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se in höchster Qualität leisten kann, wird zu den Gewinnern 
zählen. Daher sollten Parfümerie-Inhaber ihre Kernkompe-

tenz ausbauen, die vielfach aus der Dienstleistung rund um 
die pflegende Kosmetik besteht. 

L'Oréal übernimmt Logocos Cosmetics
Neuer Eigentümer von Logocos/Salzhemmendorf wird 
L'Oréal. „Diese Transaktion ermöglicht es den Logocos-
Marken, den Herausforderungen des sich wandelnden Natur-
kosmetikmarktes selbstbewusst zu begegnen und ihre Spitzen-
positionen weiter auszubauen“, heißt es aus Salzhemmendorf. 
Zu Logocos zählen die Marken Logona, Santé, Heliotrop, 
Fitne und 'Ihre Klassiker' mit Pflegeprodukten für Gesicht 
und Körper, Best-Aging-Produkten, einem kompletten Make- 
up-Sortiment, Haarpflege, einer breiten Auswahl an natürli-
chen Pflanzenhaarfarben und ausgewählten Gesundheitspro-
dukten. Nahezu alle Produkte sind 
biozertifiziert und entsprechen so-
mit den strengen Qualitätskriterien 
für zertifizierte Naturkosmetik. Sie enthalten ausschließlich 
Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis sowie Extrakte und Öle aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Logocos Naturkosmetik 
beschäftigt rund 340 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 lag der 
Umsatz in Deutschland und anderen europäischen Ländern 
bei 59 Mio. €. Damit sind die Niedersachsen keineswegs  
einer der kleinen deutschen Kosmetik- Anbieter. Logocos-
Vorstand Dirk Höfer führt aus: 

„Logocos bringt die einzigartige Expertise eines weltweiten 
Pioniers der Naturkosmetik in die L'Oréal Gruppe ein. 40 Jah-
re, nachdem der Heilpraktiker Hans 
Hansel im Jahr 1978 den Grund-
stein der Logocos AG gelegt hat, 
schlagen wir nun mit dem Eigentü-
merwechsel ein neues richtungweisendes Kapitel einer der 
größten Erfolgsgeschichten der Naturkosmetik auf.“

'mi'-Fazit: Auch wenn die üblichen kartellrechtlichen Ge-
nehmigungsprozesse noch durchlaufen werden müssen, 
scheint die Absegnung der Transaktion  wahrscheinlich. Mit 
Logocos ist L'Oréal in Deutschland, quasi dem Mutterland der 
Naturkosmetik, bei der Markensuche fündig geworden. Diese 
Herkunft dürfte sich als Plus in Markenaufbau und Endver-
braucher-Kommunikation erweisen. Allerdings dürfte L'Oréal 
sicherlich ein bis zwei Jahre brauchen, um die Markenwelten 
auf Vordermann zu bringen. Mit der Finanzkraft des Welt-
marktführers sollte das möglich sein. Zudem ist davon auszu-
gehen, dass die Internationalisierung der Logocos-Marken vor-
angetrieben wird, was weitere Umsatzpotenziale heben wird.

Gema — Gilt das Zahnarzt-Urteil auch für den  
Parfümerie-Fachhandel?
„Ich habe mal Fragen zur Musik-Nutzung im Geschäft“, kontak-
tiert uns ein Fachhändler aus Sachsen und schildert: „Ich hatte 
das wegen der Gema bisher meist vermieden, 
man las ja immer mal darüber ... Jetzt sagte 
mir ein Kollege, dass es wohl kein Problem 
sei, Hintergrundmusik laufen zu lassen, da ja 
nur eine geringe Anzahl von Leuten das über- 
haupt hört. Er macht das auch und hat keine 
Probleme. Ich habe Links gefunden, die beide Richtungen der 
Auslegung zulassen. Was ist nun richtig, können Sie helfen?“

Die Berieselung des Kunden lädt in der Regel zu einer län-
geren Verweildauer im Geschäft ein. Dabei muss die Musik 
nicht zwingend aus dem Radio kommen, sondern kann auch 
reihum auf der Lieblings-CD einer Mitarbeiterin sein, die sie 
für diesen Tag mitgebracht hat. Nach § 15 Abschnitt 3 Urheber-
rechtsgesetze ist eine Musikwiedergabe allerdings lizenz-
pflichtig, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öf-
fentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, 
der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder 
mit den anderen Personen, denen das Werk wahrnehmbar 
gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden 
ist. Eine private Geburtstagsfeier fällt daher nicht darunter. 

Im Übrigen gibt es zu dem, was „zur öffentlichen Wahrneh-
mung bestimmt“ ist, verschiedene Rechtsauffassungen. Das 
Amtsgericht Erfurt nahm dies nicht an bei Radiomusik in 

einem Nebenraum eines Fahrradladens (Urt. vom 25.1.2002, 
Az.: 28 C 3559/01). Die Kunden würden sie lediglich zufällig 
wahrnehmen. Diese Ansicht teilen jedoch nicht alle Gerichte. 
Anders sah es etwa das Amtsgericht Kassel (Urt. vom 
14.10.1999, Az.: 432 C 152/99). Danach müsse der Betriebs-
inhaber ständig darauf achten, dass das eingeschaltete 
Radiogerät keinesfalls im Verkaufsraum zu hören ist. 
Deshalb müsse eine Verbindungstür ständig geschlossen sein 
bzw. nach dem Öffnen sofort wieder geschlossen werden. Es 
ist also ein Glücksspiel, wie wohlgesonnen der Richter ist, 
wenn Sie es auf einen Prozess ankommen lassen. Entspre-
chend unterschiedlich sind die Fundstellen im Netz, die Ihr 
Kollege entdeckt hat. 

Große Beachtung findet ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (Az.: C-135/10) im Falle eines italienischen 
Zahnarztes. Dort verneinte er eine Gebührenpflicht, weil kei-
ne unbestimmte und aus recht vielen bestehende Anzahl von 
Personen die Musikwiedergabe höre. In der Folge entschied 
auch der Bundesgerichtshof (BGH, Az.: I ZR 14/14) in ei-
nem Zahnarzt-Fall gegen eine Pflicht zur Gema-Zahlung. Zu 
der Frage, ob sich daraus nunmehr ableiten ließe, dass gene-
rell für die Nutzung von Radiosendungen oder sonstiger Mu-
sik als Hintergrundmusik keine Vergütung an die Gema bzw. 
andere Rechteinhaber zu entrichten ist, äußerte seinerzeit 
Dr. Kerstin Bäcker, Fachanwältin für Urheber- und Medi-
enrecht, gegenüber der 'markt intern'-Redaktion 'Mittel-


